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(57) Zusammenfassung: Die Erfindung geht aus von einem
System mit einer Akkuvorrichtung (12), insbesondere Hand-
werkzeugakkuvorrichtung, mit einer Ladevorrichtung (14),
die in einem Ladebetrieb dazu vorgesehen ist, die Akkuvor-
richtung (12) zu laden, mit zumindest einer Induktionslade-
einheit (16, 18), die zumindest eine Ladespule (20, 22) mit
einer Spulenhaupterstreckung (24, 26) aufweist, und mit ei-
nem Kontaktbereich (28), der in einem Ladebetrieb zwischen
der Akkuvorrichtung (12) und der Ladevorrichtung (14) an-
geordnet ist.
Es wird vorgeschlagen, dass ein Verhältnis zwischen der zu-
mindest einen Spulenhaupterstreckung (24, 26) und einem
minimalen Abstand (30, 32) zwischen der zumindest einen
Ladespule (20, 22) und dem Kontaktbereich (28) höchstens
30/1 beträgt.
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Beschreibung

Stand der Technik

[0001] Es ist bereits ein System mit einer Akkuvor-
richtung, insbesondere einer Handwerkzeugakkuvor-
richtung, mit einer Ladevorrichtung, die in einem La-
debetrieb dazu vorgesehen ist, induktiv eine Lade-
energie auf die Akkuvorrichtung zu übertragen, mit
zumindest einer Induktionsladeeinheit, die zumindest
eine Ladespule mit einer Spulenhaupterstreckung
aufweist, und mit einem Kontaktbereich, der in einem
Ladebetrieb zwischen der Akkuvorrichtung und der
Ladevorrichtung angeordnet ist, vorgeschlagen wor-
den.

Offenbarung der Erfindung

[0002] Die Erfindung geht aus von einem System
mit einer Akkuvorrichtung, insbesondere einer Hand-
werkzeugakkuvorrichtung, mit einer Ladevorrichtung,
die in einem Ladebetrieb dazu vorgesehen ist, induk-
tiv eine Ladeenergie auf die Akkuvorrichtung zu über-
tragen, mit zumindest einer Induktionsladeeinheit, die
zumindest eine Ladespule mit einer Spulenhaupter-
streckung aufweist, und mit einem Kontaktbereich,
der in einem Ladebetrieb zwischen der Akkuvorrich-
tung und der Ladevorrichtung angeordnet ist.

[0003] Es wird vorgeschlagen, dass ein Verhältnis
zwischen der zumindest einen Spulenhaupterstre-
ckung und einem minimalen Abstand zwischen der
zumindest einen Ladespule und dem Kontaktbereich
höchstens 30/1 beträgt. Vorzugsweise beträgt ein
Verhältnis zwischen der zumindest einen Spulen-
haupterstreckung und einem minimalen Abstand zwi-
schen der zumindest einen Ladespule und dem Kon-
taktbereich höchstens 25/1. Unter einer „Akkuvorrich-
tung“ soll dabei insbesondere eine Vorrichtung zum
temporären Speichern elektrischer Energie, insbe-
sondere ein Akkumulator, verstanden werden. Vor-
zugsweise soll darunter insbesondere ein wiederauf-
ladbarer Speicher verstanden werden. Es sind ver-
schiedene, dem Fachmann als sinnvoll erscheinende
Akkuvorrichtungen denkbar, insbesondere soll dar-
unter jedoch ein Lithium-Ionen-Akkumulator verstan-
den werden. Ferner soll in diesem Zusammenhang
unter einer „Handwerkzeugakkuvorrichtung“ insbe-
sondere eine Akkuvorrichtung für eine Handwerk-
zeugmaschine verstanden werden. Dabei soll un-
ter einer „Handwerkzeugmaschine“ insbesondere ei-
ne werkstückbearbeitende Maschine, vorteilhaft je-
doch eine Bohrmaschine, ein Bohr- und/oder Schlag-
hammer, eine Säge, ein Hobel, ein Schrauber, eine
Fräse, ein Schleifer, ein Winkelschleifer, ein Garten-
gerät und/oder ein Multifunktionswerkzeug verstan-
den werden. Unter einer „Ladevorrichtung“ soll in
diesem Zusammenhang insbesondere eine Vorrich-
tung zum Laden von Akkuvorrichtungen, insbesonde-
re von Akkumulatoren, verstanden werden. Vorzugs-

weise weist die Vorrichtung zumindest eine Steu-
er- und/oder Regeleinheit auf, die dazu vorgesehen
ist, einen Ladevorgang zu steuern und/oder zu re-
geln. Besonders bevorzugt soll darunter insbeson-
dere eine Induktionsladevorrichtung verstanden wer-
den. Ferner soll in diesem Zusammenhang unter
einem „Ladebetrieb“ insbesondere ein Betriebszu-
stand verstanden werden, bei welchem die Zellen-
einheit der Akkuvorrichtung extern mit Energie ver-
sorgt wird. Vorzugsweise soll darunter insbesonde-
re ein Betriebszustand verstanden werden, bei wel-
chem die Zelleneinheit der Akkuvorrichtung extern
zugeführte Energie temporär speichert. Unter „vorge-
sehen“ soll insbesondere speziell programmiert, aus-
gelegt und/oder ausgestattet verstanden werden. Un-
ter einer „Induktionsladeeinheit“ soll in diesem Zu-
sammenhang insbesondere eine Einheit verstanden
werden, die dazu vorgesehen ist, elektrische Ener-
gie in ein magnetisches Feld oder ein magnetisches
Feld in elektrische Energie umzuwandeln. Vorzugs-
weise soll darunter ein Teil einer Induktionsladevor-
richtung verstanden werden, die dazu vorgesehen
ist, Energie, insbesondere zumindest teilweise kon-
taktlos, durch Induktion von einer Ladevorrichtung
auf eine Akkuvorrichtung zu übertragen. Besonders
bevorzugt weist die Induktionsladeeinheit zumindest
eine Ladespule auf. Dabei soll unter einer „Lade-
spule“ insbesondere ein Element verstanden wer-
den, das zumindest teilweise aus einem elektrischen
Leiter, insbesondere einem gewickelten elektrischen
Leiter, besteht, der zumindest teilweise in Form ei-
ner Kreisscheibe angeordnet ist. Vorzugsweise wird
in dem elektrischen Leiter bei Anliegen eines magne-
tischen Feldes eine Spannung induziert. Unter einer
„Spulenhaupterstreckung“ soll in diesem Zusammen-
hang insbesondere eine Erstreckung einer längsten
Kante eines kleinsten geometrischen Quaders ver-
standen werden, welcher die Ladespule gerade noch
vollständig umschließt. Des Weiteren soll in diesem
Zusammenhang unter einem „Kontaktbereich“ ins-
besondere ein Bereich zwischen der Akkuvorrich-
tung und der Ladevorrichtung, insbesondere in einem
Ladebetrieb, verstanden werden. Vorzugsweise soll
darunter ein Bereich verstanden werden, der von je-
weils einander zugewandten Seiten der Akkuvorrich-
tung und der Ladevorrichtung begrenzt wird. Beson-
ders bevorzugt soll darunter insbesondere ein Be-
reich verstanden werden, in welchen sich die Akku-
vorrichtung und die Ladevorrichtung zumindest zu ei-
nem Großteil direkt berühren. Dabei soll unter „zu-
mindest zu einem Großteil“ insbesondere zumindest
50%, vorzugsweise zumindest 70% und besonders
bevorzugt zumindest 90% eines Ganzen verstanden
werden. Ferner soll in diesem Zusammenhang un-
ter einem „Verhältnis“ insbesondere ein Größenver-
hältnis verstanden werden. Vorzugsweise soll dar-
unter insbesondere ein Größenverhältnis zwischen
zwei insbesondere geradlinigen Erstreckungen ver-
standen werden. Unter einem „minimalen Abstand“
soll in diesem Zusammenhang insbesondere ein Ab-
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stand verstanden werden, der durch einen kürzesten
Vektor beschrieben ist, der die Ladespule und den
Kontaktbereich gerade noch berührt.

[0004] Durch die erfindungsgemäße Ausgestaltung
des Systems kann eine vorteilhafte Dimensionierung
und/oder Positionierung der zumindest einen Indukti-
onsladeeinheit erreicht werden. Ferner kann dadurch
insbesondere eine vorteilhaft geringe Feldstärke in
einem Kontaktbereich erreicht werden, wodurch wie-
derum ein geringes Magnetfeld auf Fremdobjekte,
insbesondere auf kleine Fremdobjekte, in dem Kon-
taktbereich erreicht werden kann. Dadurch kann wie-
derum beispielsweise verhindert werden, dass sich
Fremdobjekte in dem Kontaktbereich erhitzen und
das System beschädigen und/oder einen Bediener
gefährden. Dabei soll unter einem „kleinen Frem-
dobjekt“ insbesondere ein Fremdobjekt mit einem
Volumen kleiner gleich 0,5 cm3, vorzugsweise klei-
ner gleich 0,3 cm3 und besonders bevorzugt kleiner
gleich 0,2 cm3 verstanden werden.

[0005] Es wird ferner vorgeschlagen, dass die Akku-
vorrichtung die zumindest eine Induktionsladeeinheit
aufweist. Vorzugsweise ist die Induktionsladeeinheit
der Akkuvorrichtung von einer Sekundärinduktionsla-
deeinheit gebildet. Dadurch kann eine vorteilhafte Ak-
kuvorrichtung bereitgestellt werden. Ferner kann da-
durch insbesondere eine Erhitzung von Fremdobjek-
ten in einer Umgebung der Akkuvorrichtung vermie-
den werden.

[0006] Des Weiteren wird vorgeschlagen, dass die
Ladevorrichtung die zumindest eine Induktionslade-
einheit aufweist. Vorzugsweise ist die Induktionsla-
deeinheit der Ladevorrichtung von einer Primärinduk-
tionsladeeinheit gebildet. Dadurch kann eine vorteil-
hafte Ladevorrichtung bereitgestellt werden. Ferner
kann dadurch insbesondere erreicht werden, dass es
bei einem Ladevorgang durch die Ladevorrichtung
nicht zur Erhitzung von Fremdobjekten auf der Lade-
vorrichtung kommt.

[0007] Ferner wird vorgeschlagen, dass das System
zumindest eine weitere Induktionsladeeinheit auf-
weist, die zumindest eine Ladespule mit einer Spu-
lenhaupterstreckung aufweist, wobei ein Verhältnis
zwischen der zumindest einen Spulenhaupterstre-
ckung und einem minimalen Abstand zwischen der
zumindest einen Ladespule und dem Kontaktbereich
höchstens 30/1 beträgt. Vorzugsweise sind die Induk-
tionsladeeinheiten zumindest teilweise identisch aus-
gebildet. Besonders bevorzugt bildet zumindest eine
der Induktionsladeeinheiten eine Primärinduktionsla-
deeinheit und zumindest eine der Induktionsladeein-
heiten eine Sekundärinduktionsladeeinheit. Unter ei-
ner „Sekundärinduktionsladeeinheit“ soll in diesem
Zusammenhang insbesondere eine Induktionslade-
einheit verstanden werden, die dazu vorgesehen ist,
ein magnetisches Feld in elektrische Energie umzu-

wandeln. Ferner soll in diesem Zusammenhang unter
einer „Primärinduktionsladeeinheit“ insbesondere ei-
ne Induktionsladeeinheit verstanden werden, die da-
zu vorgesehen ist, elektrische Energie in ein magne-
tisches Feld umzuwandeln, welches von der Sekun-
därinduktionsladeeinheit wieder in elektrische Ener-
gie umgewandelt werden kann. Dadurch kann eine
besonders vorteilhafte Energieübertragung von einer
der zumindest zwei Induktionsladeeinheiten auf ei-
ne differierende der zumindest zwei Induktionslade-
einheiten erreicht werden. Ferner kann eine beson-
ders vorteilhaft geringe Feldstärke in einem Kontakt-
bereich gewährleitet werden.

[0008] Es wird weiter vorgeschlagen, dass die Ak-
kuvorrichtung und die Ladevorrichtung jeweils zumin-
dest eine der Induktionsladeeinheiten aufweisen. Da-
durch kann eine vorteilhafte Akkuvorrichtung und La-
devorrichtung bereitgestellt werden. Ferner kann da-
durch insbesondere eine Erhitzung von Fremdobjek-
ten, insbesondere zwischen der Akkuvorrichtung und
der Ladevorrichtung, vermieden werden.

[0009] Es wird ferner vorgeschlagen, dass ein
Verhältnis zwischen der zumindest einen Spulen-
haupterstreckung und dem minimalen Abstand zwi-
schen der zumindest einen Ladespule und dem Kon-
taktbereich zumindest 7/1 beträgt. Vorzugsweise be-
trägt ein Verhältnis zwischen der zumindest einen
Spulenhaupterstreckung und einem minimalen Ab-
stand zwischen der zumindest einen Ladespule und
dem Kontaktbereich zumindest 10/1. Dadurch kann
eine vorteilhafte Dimensionierung und/oder Positio-
nierung der zumindest einen Induktionsladeeinheit
erreicht werden. Des Weiteren kann eine vorteilhaft
hohe Energieübertragung durch die Induktionslade-
einheit gewährleistet werden.

[0010] Des Weiteren wird vorgeschlagen, dass ein
Verhältnis zwischen der zumindest einen Spulen-
haupterstreckung und dem minimalen Abstand zwi-
schen der zumindest einen Ladespule und dem Kon-
taktbereich zwischen 20/1 und 14/1 liegt. Dadurch
kann eine besonders vorteilhafte Dimensionierung
und/oder Positionierung der zumindest einen Indukti-
onsladeeinheit erreicht werden. Ferner kann dadurch
eine hohe Energieübertragung durch die Induktions-
ladeeinheit, bei einer geringen Feldstärke in einem
Kontaktbereich, gewährleitet werden.

[0011] Des Weiteren wird vorgeschlagen, dass die
Akkuvorrichtung zumindest in einem Ladebetrieb ei-
nen Ladestrom von zumindest 1 Ampere aufweist.
Vorzugsweise weist die Ladevorrichtung zumindest
in einem Ladebetrieb einen Ladestrom von zumin-
dest annähernd 2 Ampere auf. Dadurch kann ein
besonders vorteilhafter Ladestrom bereitgestellt wer-
den, wodurch wiederum ein vorteilhafter Ladevor-
gang erreicht werden kann. Ferner kann dadurch ei-
ne vorteilhafte Feldstärke erreicht werden.
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[0012] Ferner wird vorgeschlagen, dass die Akku-
vorrichtung zumindest in einem Ladebetrieb eine La-
despannung von zumindest 10,7 Volt, vorzugsweise
von zumindest 14,4 Volt und besonders bevorzugt
von zumindest 18 Volt aufweist. Dadurch kann eine
besonders vorteilhafte Ladespannung bereitgestellt
werden, wodurch wiederum ein vorteilhafter Ladevor-
gang erreicht werden kann. Insbesondere in Verbin-
dung mit dem Ladestrom kann eine besonders vor-
teilhafte Energieübertragung erreicht werden.

[0013] Es wird weiter vorgeschlagen, dass die La-
devorrichtung die Induktionsladeeinheit aufweist, die
zumindest eine Ladespule mit einer Spulenhaupter-
streckung von zumindest 50 mm aufweist. Vorzugs-
weise weist die Induktionsladeeinheit zumindest ei-
ne Ladespule mit einer Spulenhaupterstreckung von
zumindest 60 mm auf. Besonders bevorzugt weist
die Induktionsladeeinheit zumindest eine Ladespule
mit einer Spulenhaupterstreckung von zumindest 70
mm auf. Besonders bevorzugt ist die Induktionsla-
deeinheit von der Primärinduktionsladeeinheit gebil-
det. Dadurch kann eine besonders vorteilhafte Induk-
tionsladeeinheit erreicht werden. Ferner kann, insbe-
sondere in Verbindung mit dem Verhältnis, ein vorteil-
haftes Magnetfeld zur Energieübertragung erreicht
werden.

[0014] Das erfindungsgemäße System soll hier-
bei nicht auf die oben beschriebene Anwendung
und Ausführungsform beschränkt sein. Insbesondere
kann das erfindungsgemäße System zu einer Erfül-
lung einer hierin beschriebenen Funktionsweise eine
von einer hierin genannten Anzahl von einzelnen Ele-
menten, Bauteilen und Einheiten abweichende An-
zahl aufweisen.

Zeichnung

[0015] Weitere Vorteile ergeben sich aus der fol-
genden Zeichnungsbeschreibung. In der Zeichnung
ist ein Ausführungsbeispiel der Erfindung dargestellt.
Die Zeichnung, die Beschreibung und die Ansprüche
enthalten zahlreiche Merkmale in Kombination. Der
Fachmann wird die Merkmale zweckmäßigerweise
auch einzeln betrachten und zu sinnvollen weiteren
Kombinationen zusammenfassen.

[0016] Es zeigen:

[0017] Fig. 1 ein erfindungsgemäßes System mit ei-
ner Akkuvorrichtung, mit einer Ladevorrichtung, mit
einem Kontaktbereich und mit zwei Induktionslade-
einheiten in einem Ladebetrieb, in einer schemati-
schen Darstellung,

[0018] Fig. 2 einen Teilausschnitt des erfindungs-
gemäßen Systems in einem Ladebetrieb, in einer
schematischen Schnittdarstellung an der Schnittlinie
II und

[0019] Fig. 3 einen Teilausschnitt des erfindungsge-
mäßen Systems mit der Akkuvorrichtung, mit der La-
devorrichtung und mit einem Kontaktbereich in einem
Ladebetrieb, in einer schematischen Schnittdarstel-
lung.

Beschreibung des Ausführungsbeispiels

[0020] Fig. 1 zeigt ein erfindungsgemäßes System
10 mit einer Akkuvorrichtung 12, mit einer Ladevor-
richtung 14, mit einem Kontaktbereich 28 und mit
zwei Induktionsladeeinheiten 16, 18 in einem Lade-
betrieb. Die Akkuvorrichtung 12 ist von einer Hand-
werkzeugakkuvorrichtung gebildet. Die Akkuvorrich-
tung 12 weist eine Gehäuseeinheit 38 auf. Die Ge-
häuseeinheit 38 weist eine Gehäusewand 48 auf, die
eine Grundfläche 50 bildet. Ferner weist die Akkuvor-
richtung 12 eine Zelleneinheit 40 auf. Die Zellenein-
heit 40 ist zur Speicherung von Energie vorgesehen.
Ferner ist die Zelleneinheit 40 dazu vorgesehen, ei-
ne nicht weiter sichtbare Handwerkzeugmaschine mit
Energie zu versorgen. Die Zelleneinheit 40 ist in der
Gehäuseeinheit 38 angeordnet. Die Zelleneinheit 40
weist fünf Zellenelemente 42 auf. Die Zellenelemen-
te 42 der Zelleneinheit 40 sind in Reihe geschalten
(Fig. 2). Des Weiteren sind die Zellenelemente 42 je-
weils von Lithium-Ionen-Zellen gebildet.

[0021] Die Akkuvorrichtung 12 wird in einem Lade-
betrieb auf einer Ladefläche 44 der Ladevorrichtung
14 aufgestellt. Die Ladevorrichtung 14 ist in einem La-
debetrieb dazu vorgesehen, die Akkuvorrichtung 12
zu laden. Die Akkuvorrichtung 12 steht mit der Grund-
fläche 50 auf der Ladefläche 44 auf. Die Ladefläche
44 bildet einen Teil einer Gehäuseeinheit 46 der La-
devorrichtung 14. Die Ladefläche 44 erstreckt sich in
einem vorgesehenen Stand parallel zu einem Unter-
grund und ist von einem Untergrund abgewandt. Die
Ladefläche 44 ist dazu vorgesehen, die Akkuvorrich-
tung 12 für einen Ladevorgang aufzunehmen.

[0022] Der Kontaktbereich 28 ist in einem Ladebe-
trieb zwischen der Akkuvorrichtung 12 und der La-
devorrichtung 14 angeordnet. Der Kontaktbereich 28
ist zwischen der Grundfläche 50 der Gehäuseeinheit
38 der Akkuvorrichtung 12 und der Ladefläche 44
der Ladevorrichtung 14 angeordnet. Der Kontaktbe-
reich 28 ist von einem Spalt zwischen der Akkuvor-
richtung 12 und der Ladevorrichtung 14 gebildet. In
dem Kontaktbereich 28 können sich während eines
Betriebs Fremdkörper ansammeln. Dies ist durch ei-
nen Fremdkörper 52 veranschaulicht. Der Fremdkör-
per 52 ist von einem kleinen Metallteil gebildet.

[0023] Die zwei Induktionsladeeinheiten 16, 18 wei-
sen jeweils eine Ladespule 20, 22 mit einer Spulen-
haupterstreckung 24, 26 auf. Ferner weisen die In-
duktionsladeeinheiten 16, 18 jeweils eine Kerneinheit
54, 56 auf. Die Ladespulen 20, 22 sind jeweils ring-
förmig ausgebildet. Ferner bestehen die Ladespulen
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20, 22 jeweils aus mehreren elektrischen Leitern, die
sich in Umfangsrichtung erstrecken. Die elektrischen
Leiter der Ladespulen 20, 22 sind in Umfangsrichtung
um eine Wicklungsachse 58 gewickelt (Fig. 2). Die
Spulenhaupterstreckung 24, 26 der Ladespulen 20,
22 verläuft dabei jeweils senkrecht zu der Wicklungs-
achse 58. Die Kerneinheiten 54, 56 sind jeweils plat-
tenförmig ausgebildet und bestehen aus einem ma-
gnetischen Material.

[0024] Die Akkuvorrichtung 12 weist eine Induktions-
ladeeinheit 18 der zwei Induktionsladeeinheiten 16,
18 auf. Die Induktionsladeeinheit 18 der Akkuvorrich-
tung 12 ist von einer Sekundärinduktionsladeeinheit
36 gebildet. Die Induktionsladeeinheit 18 der Akku-
vorrichtung 12 ist zum Laden der Zelleneinheit 40 vor-
gesehen. Die Induktionsladeeinheit 18 ist zur draht-
losen Energieübertragung für einen Ladevorgang der
Zelleneinheit 40 vorgesehen. Die Induktionsladeein-
heit 18 weist die Ladespule 22 und die Kerneinheit
56 auf. Die Induktionsladeeinheit 18 ist innerhalb der
Gehäuseeinheit 38 der Akkuvorrichtung 12 angeord-
net. Die Induktionsladeeinheit 18 ist zwischen der
Zelleneinheit 40 und der Gehäusewand 48 der Ge-
häuseeinheit 38 angeordnet. Ausgehend von der Ge-
häusewand 48 in Richtung der Zelleneinheit 40 folgt
zunächst die Ladespule 22 der Induktionsladeeinheit
18, die Kerneinheit 56 der Induktionsladeeinheit 18,
eine Schirmungseinheit 60 und eine Elektronikeinheit
62. Die Schirmungseinheit 60 ist dazu vorgesehen,
die Elektronikeinheit 62 vor Störeinflüssen der Lade-
spule 22 und umgekehrt zu schützen.

[0025] Die Elektronikeinheit 62 weist eine Ladeelek-
tronik 64 auf. Ferner weist die Elektronikeinheit 62 ei-
ne nicht weiter sichtbare Platine auf, auf welcher die
Ladeelektronik 64 angeordnet ist. Die Ladeelektronik
64 ist über eine Leitung mit der Zelleneinheit 40 ver-
bunden. Ferner ist die Ladeelektronik 64 über eine
Leitung mit der Ladespule 22 verbunden (Fig. 2).

[0026] Die Ladevorrichtung 14 weist ebenfalls eine
Induktionsladeeinheit 16 der zwei Induktionsladeein-
heiten 16, 18 auf. Die Induktionsladeeinheit 16 der
Ladevorrichtung ist von einer Primärinduktionslade-
einheit gebildet. Die Induktionsladeeinheit 16 ist zum
Übertragen einer Energie vorgesehen. Die Indukti-
onsladeeinheit 16 ist zur drahtlosen Energieübertra-
gung von der Ladevorrichtung 14 auf die Akkuvorrich-
tung 12 vorgesehen. Die Induktionsladeeinheit 16 ist
dazu vorgesehen, elektrische Energie in ein magne-
tisches Feld zu wandeln, das von der Induktionsla-
deeinheit 18 der Akkuvorrichtung 12 wieder in elek-
trische Energie gewandelt werden kann. Die Indukti-
onsladeeinheit 16 weist die Ladespule 20 auf. Die La-
despule 20 ist ringförmig ausgebildet. Die Ladespu-
le 20 weist die Spulenhaupterstreckung 24 von 70
mm auf. Ferner weist die Induktionsladeeinheit 16 die
Kerneinheit 54 und eine Elektronikeinheit 66 auf. Die
Kerneinheit 54 ist plattenförmig ausgebildet und be-

steht aus einem magnetischen Material. Die Indukti-
onsladeeinheit 16 ist vollständig in der Gehäuseein-
heit 46 angeordnet. Ausgehend von der Ladefläche
44 der Gehäuseeinheit 46 in Richtung einer Mitte
der Ladevorrichtung 14 folgt zunächst die Ladespule
20 der Induktionsladeeinheit 16, die Kerneinheit 54
der Induktionsladeeinheit 16, eine Schirmungseinheit
68 und die Elektronikeinheit 66. Die Schirmungsein-
heit 68 ist dazu vorgesehen, die Elektronikeinheit 66
vor Störeinflüssen der Ladespule 20 und umgekehrt
zu schützen. Die Elektronikeinheit 66 ist nicht weiter
sichtbar mit einem Kabel 70 zur Energiezufuhr ver-
bunden.

[0027] Die Akkuvorrichtung 12 weist in einem Lade-
betrieb einen Ladestrom von annähernd 2 Ampere
auf. Ferner weist die Akkuvorrichtung 12 in einem La-
debetrieb eine Ladespannung von annähernd 21 Volt
auf. Der Ladestrom und die Ladespannung liegen an
der Zelleneinheit 40 an. Der Ladestrom und die Lade-
spannung werden induktiv von der Ladevorrichtung
14 auf die Akkuvorrichtung 12 übertragen.

[0028] Die Ladespule 22 der Induktionsladeeinheit
18 der Akkuvorrichtung 12 weist in einem Ladebe-
trieb einen definierten, minimalen Abstand 32 zu dem
Kontaktbereich 28 auf. Der Abstand 32 ist dabei von
einem Abstand von einer der Gehäusewand 48 zu-
gewandten Seite der Ladespule 22 bis zu der Grund-
fläche 50 gebildet. Der Abstand ist dabei senkrecht
zu der Grundfläche 50 gemessen. Eine Haupterstre-
ckungsebene der Ladespule 22 erstreckt sich parallel
zu der Grundfläche 50. Ferner weist die Ladespule
20 der Induktionsladeeinheit 16 der Ladevorrichtung
14 in einem Ladebetrieb einen definierten, minimalen
Abstand 30 zu dem Kontaktbereich 28 auf. Der Ab-
stand 30 ist dabei von einem Abstand von einer der
Ladefläche 44 zugewandten Seite der Ladespule 22
bis zu der Ladefläche 44 gebildet. Der Abstand ist da-
bei senkrecht zu der Ladefläche 44 gemessen. Eine
Haupterstreckungsebene der Ladespule 20 erstreckt
sich parallel zu der Ladefläche (Fig. 3).

[0029] Ein Verhältnis zwischen der Spulenhaupter-
streckung 26 der Ladespule 22 der Induktionslade-
einheit 18 der Akkuvorrichtung 12 und dem minima-
len Abstand 32 zwischen der Ladespule 22 und dem
Kontaktbereich 28 beträgt höchstens 30/1. Ferner be-
trägt das Verhältnis zwischen der Spulenhaupterstre-
ckung 26 und dem minimalen Abstand 32 zwischen
der Ladespule 22 und dem Kontaktbereich 28 zu-
mindest 7/1. Das Verhältnis zwischen der Spulen-
haupterstreckung 26 und dem minimalen Abstand
32 zwischen der Ladespule 22 und dem Kontaktbe-
reich 28 liegt zwischen 20/1 und 14/1. Das Verhältnis
zwischen der Spulenhaupterstreckung 26 und dem
minimalen Abstand 32 zwischen der Ladespule 22
und dem Kontaktbereich 28 beträgt annähernd 17/1
(Fig. 3).
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[0030] Ein Verhältnis zwischen der Spulenhaupter-
streckung 24 der Ladespule 20 der Induktionslade-
einheit 16 der Ladevorrichtung 14 und dem minima-
len Abstand 30 zwischen der Ladespule 20 und dem
Kontaktbereich 28 beträgt höchstens 30/1. Ferner be-
trägt das Verhältnis zwischen der Spulenhaupterstre-
ckung 24 und dem minimalen Abstand 30 zwischen
der Ladespule 20 und dem Kontaktbereich 28 zu-
mindest 7/1. Das Verhältnis zwischen der Spulen-
haupterstreckung 24 und dem minimalen Abstand
30 zwischen der Ladespule 20 und dem Kontaktbe-
reich 28 liegt zwischen 20/1 und 14/1. Das Verhältnis
zwischen der Spulenhaupterstreckung 24 und dem
minimalen Abstand 30 zwischen der Ladespule 20
und dem Kontaktbereich 28 beträgt annähernd 17/1
(Fig. 3).

Patentansprüche

1.     System mit einer Akkuvorrichtung (12), ins-
besondere einer Handwerkzeugakkuvorrichtung, mit
einer Ladevorrichtung (14), die in einem Ladebe-
trieb dazu vorgesehen ist, induktiv eine Ladeener-
gie auf die Akkuvorrichtung (12) zu übertragen, mit
zumindest einer Induktionsladeeinheit (16, 18), die
zumindest eine Ladespule (20, 22) mit einer Spu-
lenhaupterstreckung (24, 26) aufweist, und mit ei-
nem Kontaktbereich (28), der in einem Ladebetrieb
zwischen der Akkuvorrichtung (12) und der Ladevor-
richtung (14) angeordnet ist, dadurch gekennzeich-
net, dass ein Verhältnis zwischen der zumindest ei-
nen Spulenhaupterstreckung (24, 26) und einem mi-
nimalen Abstand (30, 32) zwischen der zumindest ei-
nen Ladespule (20, 22) und dem Kontaktbereich (28)
höchstens 30/1 beträgt.

2.     System nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Akkuvorrichtung (12) die zumin-
dest eine Induktionsladeeinheit (18) aufweist.

3.   System zumindest nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, dass die Ladevorrichtung (14) die
zumindest eine Induktionsladeeinheit (16) aufweist.

4.     System nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, gekennzeichnet durch zumindest eine wei-
tere Induktionsladeeinheit (16, 18), die zumindest ei-
ne Ladespule (20, 22) mit einer Spulenhaupterstre-
ckung (24, 26) aufweist, wobei ein Verhältnis zwi-
schen der zumindest einen Spulenhaupterstreckung
(24, 26) und einem minimalen Abstand (30, 32) zwi-
schen der zumindest einen Ladespule (20, 22) und
dem Kontaktbereich (28) höchstens 30/1 beträgt.

5.     System nach Anspruch 4, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Akkuvorrichtung (12) und die La-
devorrichtung (14) jeweils zumindest eine der Induk-
tionsladeeinheiten (16, 18) aufweisen.

6.     System nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass ein
Verhältnis zwischen der zumindest einen Spulen-
haupterstreckung (24, 26) und dem minimalen Ab-
stand (30, 32) zwischen der zumindest einen Lade-
spule (20, 22) und dem Kontaktbereich (28) zumin-
dest 7/1 beträgt.

7.    System nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass ein
Verhältnis zwischen der zumindest einen Spulen-
haupterstreckung (24, 26) und dem minimalen Ab-
stand (30, 32) zwischen der zumindest einen Lade-
spule (20, 22) und dem Kontaktbereich (28) zwischen
20/1 und 14/1 liegt.

8.  Akkuvorrichtung, insbesondere Handwerkzeug-
akkuvorrichtung, eines Systems (10) nach einem der
Ansprüche 1 bis 7.

9.  Ladevorrichtung eines Systems (10) nach einem
der Ansprüche 1 bis 7.

10.    Ladevorrichtung nach Anspruch 9, gekenn-
zeichnet durch eine Induktionsladeeinheit (16), die
zumindest eine Ladespule (20) mit einer Spulen-
haupterstreckung (24) von zumindest 50mm auf-
weist.

Es folgen 3 Seiten Zeichnungen
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